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 Veröffentlicht am 13.02.1986

Norm

ZPO §519 Abs1 Z1 H

ZPO §519 Abs1 Z2 C

ZPO §528 Abs2 J

Rechtssatz

Erachtet sich ein als Rekursgericht angerufenes Gericht zweiter Instanz zu einer Nichtigerklärung des Verfahrens unter

Zurückweisung der Klage bestimmt, so ist dieser Beschluss wie ein gleichartiger berufungsgerichtlicher Beschluss

anfechtbar, ohne dass die Zulässigkeitsvoraussetzungen nach § 528 Abs 2 ZPO vorliegen müssten.
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